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Abschnitt 1
Die Anstalt und ihr Programm

81
Rechtsform

(1) Die vom Land Bremen errichtete Rundfunkanstalt tragt den Namen ,Radio Bremen*.
Die Anstalt hat ihren Sitz in Bremen.

(2) Die Anstalt ist eine gemeinnitzige Anstalt des offentlichen Reehts. Sie hat das Recht
der Selbstverwaltung im Rahmen dieses Gesetzes. Sie‘gibtisich eine Satzung.

(3) Ein Insolvenzverfahren tGber das Vermogen der Anstalt ist unzulassig.

(4) Der Medienstaatsvertrag, der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, der
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag, der ARD-Staatsvertrag und der
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag bleiben unberihrt.

§2
Auftrag

(1) Die Anstalt hat die Aufgabe, nach Mal3gabe dieses Gesetzes sowie des ARD-
Staatsvertrages und des Medienstaatsvertrages im Land Bremen Rundfunk zu
veranstalten und Telemedien anzubieten.

(2) Sie hat den Auftrag, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium
und Faktor des Prozesses freier individueller und 6ffentlicher Meinungsbildung zu wirken
und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedurfnisse der Gesellschaft zu
erfillen. lhrem Auftrag kommt die Anstalt durch zeitgemal3e Angebote nach; sie soll zu
diesem Zweck auch neue Medienformen, insbesondere soziale Netzwerke, nutzen und
mitgestalten. Die Anstalt hat das Recht, sachlich begrindete Kritik an gesellschaftlichen
Missstanden, an Einrichtungen und Personen des 6ffentlichen Lebens zu Uben.

(3) Die Anstalt hat in ihren Angeboten einen umfassenden Uberblick tiber das regionale,
nationale, europaische und internationale Geschehen, insbesondere in politischer,
gesellschatftlicher, kultureller und wissenschatftlicher Hinsicht, in allen wesentlichen
Lebensbereichen zu geben. Sie soll hierdurch die internationale Verstandigung, die
europdische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Landern
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https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/ard-staatsvertrag-ard-stv-vom-31-august-1991-300346?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-ARDStVtrBRrahmen
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/medienstaatsvertrag-mstv-vom-15-april-2020-299753?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-MedienStVtrBRrahmen

fordern. Ihr Angebot hat der Bildung, Information, Beratung, Kultur und Unterhaltung zu
dienen. Auch Unterhaltung soll einem o6ffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen. Ihr
Angebot hat auch zur Erfullung der Verpflichtungen aus Artikel 11 der Europaischen
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Bezug auf die Regionalsprache
Niederdeutsch zu dienen.

(4) Die Anstalt hat bei der Erfullung ihres Auftrages die Grundsatze der Objektivitat und
Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer
Angebote zu berticksichtigen. Sie hat dabei alle Meinungsrichtungen, auch die von
Minderheiten, zu bericksichtigen.

(5) Der Auftrag der Anstalt umfasst,

1. mit anderen Rundfunkveranstaltern auf vertraglicher Grundlage
Gemeinschaftsprogramme zu veranstalten und zu verbreiten,

2. inihr Programm Eigenbeitrage nicht erwerbswirtsehaftlich orientierter Dritter
einzubeziehen,

3. mit anderen offentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bei der Erfillung ihres Auftrages
mittels 6ffentlich-rechtlicher Vertrage im Sinne des § 54 Satz 1 des Bremischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes zu kooperieren,

4. programmbegleitend Druckwerke mit programmbezogenem Inhalt, auch in
Gemeinschaft mit anderen Rundfunkanstalten, zu veréffentlichen, wenn dies zur
Erfullung ihrer Aufgabe erforderlich ist,

5. die erforderlichen Anlagen des Horfunks und des Fernsehens, einschlief3lich von
Sendeanlagen, zu betreiben und

6. beiihren Fernsehprogrammen ganztagig die Leerzeilen des Fernsehsignals auch fur
Fernsehtext zu nutzen.

(6) Die Anstalt kann ihrem gesetzlichen Auftrag durch Nutzung geeigneter
Ubertragungswege nachkommen. Bei der Auswahl des Ubertragungswegs sind die
Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Die analoge Verbreitung
bisher ausschlie3lich digital verbreiteter Programme ist unzulassig.

(7) Die Anstalt ist verpflichtet, flr eine gro3tmdgliche Transparenz gegenuber der
Offentlichkeit Sorge zu tragen. Zu diesem Zwecke macht sie insbesondere Satzungen,
Richtlinien, Selbstverpflichtungen und Beschlisse von wesentlicher Bedeutung auf ihren
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Internetseiten bekannt. Dabei ist die Schutzwurdigkeit von personenbezogenen Daten,
journalistisch-redaktionellen Informationen und Betriebsgeheimnissen zu beriicksichtigen.

(8) Die Anstalt soll eine Aul3enstelle in Bremerhaven unterhalten.

§3
Allgemeine Grundsitze

(1) Die Angebote der Anstalt durfen nicht Verfassung und Gesetze verletzen. Die sittlichen
und religiosen Uberzeugungen der Bevélkerung sind zu achten. Keine Person darf wegen
ihrer Nationalitat, inrer Abstammung, ihrer politischen Uberzeugung oder ihres religiosen
oder weltanschaulichen Bekenntnisses, ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung,
ihrer Behinderung und ihres Berufes in einer ihre Personlichkeit; ihr Ansehen und ihre
Menschenwirde schadigenden Weise angegriffen werden.

(2) Die Angebote der Anstalt sollen von demokratischer Gesinnung und unbestechlicher
Sachlichkeit getragen werden. Die Anstalt hat sich mit allen Kraften fur Frieden und
Verstandigung unter den Vélkern, Freiheit und Gerechtigkeit, Wahrheit, Achtung vor der
einzelnen Personlichkeit, Gleichberechtigung von Frauen und Mannern und den Schutz
der natlrlichen Umwelt einzusetzen. Die Anstalt:hat berithren Angeboten die besonderen
Belange behinderter Menschen, insbesondere durch:barrierefreie Angebote, zu beachten.

(3) Die Angebote der Anstalt haben die besonderen Belange von Migrantinnen und
Migranten zu bertcksichtigen. Die Integration'von Menschen mit Migrationshintergrund
und Fluchtlingen ist nachhaltig zu unterstutzen.

(4) Die Gestaltung der Angebote der Anstalt muss frei sein von Beeinflussung durch die
Regierung oder von einseitiger Einflussnahme durch politische, wirtschaftliche, religiose
und andere Interessengruppen. Die Angebote dirfen keinen Sonderinteressen,
insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder personlicher Art, dienen. Fir
Schleichwerbung, Produkt-.und Themenplatzierung gelten die Vorschriften des
Medienstaatsvertrages:

(5) Alle Nachrichten missen nach Inhalt, Stil und Wiedergabe wahrheitsgetreu und
sachlich sein. Bei Nachrichtentbermittlung ist nur solches Material zu benutzen, das aus
Nachrichtenagenturen und Quellen stammt, die in Beurteilung und Wiedergabe einen
objektiven Standpunkt erkennen lassen. Ist diese Gewahr nicht gegeben, so ist dies
unmissverstandlich zum Ausdruck zu bringen. Kommentare sind deutlich von Nachrichten
zu trennen und unter Nennung der Verfasserin oder des Verfassers als solche zu
kennzeichnen. Wertende und analysierende Einzelbeitrdge haben dem Gebot
journalistischer Fairness zu entsprechen.
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(6) Die Angebote der Anstalt sollen von kulturellem Verantwortungsbewusstsein zeugen
und die kulturelle Aufgabe des Rundfunks deutlich werden lassen.

(7) Sendungen in niederdeutscher Sprache missen in angemessenem Umfang und
Regelmaligkeit im Programm vertreten sein.

§4
Angebote

(1) Die Anstalt veranstaltet im Horfunk vier Programme.

(2) Die Anstalt kann ein weiteres Horfunkprogramm veranstalten, das ausschlief3lich
terrestrisch in digitaler Technik verbreitet werden darf.

(3) Dariiber hinaus veranstaltet sie dem Gesamtprogrammangebot.angemessene,
ausschlief3lich im Internet verbreitete Horfunkprogramme nach Mal3gabe der Vorschriften
des Medienstaatsvertrages aus Inhalten aus den in Absatz 1 und 2 aufgefuihrten

Programmen, soweit diese aus dem von der Kommission zur Uberpriifung und Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) anerkannten Bestandsbedarf finanziert
werden kdnnen. Werbung und Sponsoring finden innden ausschlief3lich im Internet
verbreiteten Programmen nicht statt.

(4) Die Anstalt veranstaltet ein Drittes Fernsehprogramm. Dartber hinaus liefert sie
Beitrdge zu den Gemeinschaftsprogrammen nach dem Medienstaatsvertrag zu.

(5) Die Anstalt bietet nach Mal3gabe der Vorschriften des Medienstaatsvertrages
Telemedien an.

(6) Terrestrisch verbreitete Harfunkpregramme duirfen gegen andere terrestrisch
verbreitete Horfunkprogramme der.Anstalt ausgetauscht werden, wenn dadurch insgesamt

keine Mehrkosten entstehen und sich die Gesamtzahl der Programme nach § 29 Absatz 2
des Medienstaatsvertrages nicht erhoht. Ein Programm nach Absatz 1 darf nicht durch ein
Fremdprogramm ersetzt werden.

8§5
Unzuldssige Sendungen, Jugendschutz

(1) Die fur Radio Bremen geltenden Bestimmungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages finden Anwendung.

(2) Zustandiges Organ im Sinne des § 8 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages ist die
Intendantin oder der Intendant. Der Rundfunkrat ist zustandiges Organ im Sinne des § 9
Absatz 1 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages.
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(3) Die Intendantin oder der Intendant beruft eine Person zur oder zum Beauftragten ftr
den Jugendschutz.

(4) Die oder der Beauftragte fur den Jugendschutz erstattet dem Rundfunkrat jahrlich
einen Bericht.

§6
Aufzeichnungspflicht, Beweissicherung

(1) Alle Sendungen des Horfunks und Fernsehens sind vollstandig aufzuzeichnen und
aufzubewahren. Bei Sendungen, die unter Verwendung einer Aufzeichnung oder eines
Films verbreitet werden, kann abweichend von Satz 1 die Aufzeichnung oder der Film

aufbewahrt oder die Wiederbeschaffung sichergestellt werden.

(2) Die Pflichten nach Absatz 1 enden zwei Monate nach dem Tag der Verbreitung. Wird
innerhalb dieser Frist eine Sendung beanstandet, enden die Pflichten nach Absatz 1 erst,
wenn die Beanstandungen durch rechtskraftige gerichtliche Entscheidungen, durch
gerichtlichen Vergleich oder auf andere Weise erledigt sind.

(3) Soweit die Anstalt Fernsehtext veranstaltet; stellt'sie’in'geeigneter Weise sicher, dass
berechtigten Interessen Dritter auf Beweissicherung.angemessen Rechnung getragen
wird. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Jedes ordentliche Mitglied des Rundfunkrats hat das Recht, die Aufbewahrung einer
Aufzeichnung oder eines Films Uber die Frist des Absatzes 2 hinaus bis zur néchsten
Rundfunkratssitzung zu verlangen. Der Rundfunkrat entscheidet auf Antrag eines
ordentlichen Mitglieds Uber die weitere Verlangerung der Aufbewahrungsfrist.

(5) Der Rundfunkrat und die Rechtsaufsicht konnen innerhalb der Fristen nach Absatz 2
und Absatz 4 Aufzeichnungen und Filme jederzeit kostenlos einsehen. Auf Verlangen sind
Ausfertigungen, Abzilige.eder Abschriften von der Aufzeichnung oder dem Film zu
ubersenden.

(6) Wer schriftlich oder elektronisch glaubhaft macht, durch eine Sendung in seinen
Rechten berihrt zu sein, kann innerhalb der Fristen nach Absatz 2 Einsicht in die
Aufzeichnungen und Filme verlangen. Auf Antrag sind ihr oder ihm gegen Erstattung der
Selbstkosten Ausfertigungen, Abziige oder Abschriften von der Aufzeichnung oder dem
Film zu Ubersenden.
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8§87
Verantwortung

(1) Die Intendantin oder der Intendant und die Direktorinnen oder Direktoren tragen die
Verantwortung fur Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach Mal3gabe der allgemeinen
Gesetze und der besonderen Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere nach § 19
Absatz 1 bis 3.

(2) Fur Inhalt und Gestaltung der Sendungen nach § 28 ist derjenige verantwortlich, dem
die Sendezeit zugebilligt worden ist.

(3) Die Verantwortlichkeit anderer Personen, insbesondere des Verfassers, Herstellers
oder Gestalters eines Beitrags, bleibt unberihrt.

Abschnitt 2
Die Organe der Anstalt
§8
Organe

Die Organe der Anstalt sind:
1. der Rundfunkrat,
2. der Verwaltungsrat,
3. die Intendantin oder der Intendant und
4. das Direktorium.

8§9

Aufgaben des Rundfunkrats

(1) Die Mitglieder des Rundfunkrats vertreten die Interessen der Allgemeinheit im Hinblick
auf die Anstalt. Der Rundfunkrat tragt der Vielfalt der Meinungen in der Bevolkerung
Rechnung. Er wacht dartiber, dass die Anstalt ihre Aufgaben gemal3 den gesetzlichen
Vorschriften, Satzungen, Richtlinien und Selbstverpflichtungen erfullt und tbt die ihm
hierzu eingeraumten Kontrollrechte aus. Die Mitglieder sind ehrenamtlich tatig und an
Auftrage oder Weisungen nicht gebunden. Eine Kontrolle einzelner Angebote vor ihrer
Ausstrahlung oder Veroffentlichung ist nicht zulassig.

(2) Der Rundfunkrat berat und beschliel3t Gber alle Fragen von grundsatzlicher Bedeutung
fur die Anstalt. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
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10.

11.

12.

Erlass und Anderung von Satzungen,

Wahl und Abberufung der Intendantin oder des Intendanten,

Wahl und Abberufung der Direktorinnen oder Direktoren,

Wahl von sechs Mitgliedern des Verwaltungsrats,

Uberwachung der Einhaltung der Vorschriften in 88 2, 3 und 4,

Genehmigung des Wirtschaftsplanes, des Jahresabschlusses.und des Vorschlags zur
Verwendung des etwa vorhandenen Uberschusses aufVorschlag des
Verwaltungsrats,

Entlastung des Verwaltungsrats,

Entlastung der Intendantin oder des Intendanten und der Direktorinnen oder
Direktoren,

Entscheidung Uber Programmbeschwerden nach § 26 Absatz 4,
Kenntnisnahme von neu abgeschlossenen oder gednderten Tarifvertragen,

die Durchfiihrung des Verfahrensnach § 32 des Medienstaatsvertrages und

Erlass von Richtlinien nach.§& 31 und § 45 des Medienstaatsvertrages.

(3) Der Rundfunkrat berétdie Intendantin oder den Intendanten in allen
Programmangelegenheiten und wirkt auf die Erfullung des Programmauftrages hin.

(4) Entscheidungen der Intendantin oder des Intendanten, die von grundsatzlicher
Bedeutung fur das Programm oder die Entwicklung der Anstalt sind, bedurfen der
vorherigen Zustimmung des Rundfunkrates. Hierzu gehdren insbesondere

1.

Entscheidungen tber die Ubernahme von Verpflichtungen aus dem Haushalt der
Anstalt im Wert von mehr als einer Million Euro bei Vertragen tber die Herstellung
oder den Erwerb von einzelnen Programmbeitrdgen oder von mehr als zwei Millionen
Euro bei Programmteilen, die aus mehreren Beitragen bestehen,
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Kooperationsvertrage von grundsatzlicher Bedeutung fur das Programm, den
Haushalt oder die Personalwirtschaft der Anstalt.

(5) Der Rundfunkrat ist zur Erfullung seiner Aufgaben berechtigt, Expertisen und
Gutachten in Auftrag zu geben oder besondere Sachverstandige hinzuzuziehen. Er ist
berechtigt, von der Intendantin oder dem Intendanten und vom Verwaltungsrat die
erforderlichen Auskinfte zu verlangen und Einsicht in die Unterlagen der Anstalt zu

nehmen. Die anderen Organe der Anstalt unterstttzen die Arbeit des Rundfunkrats nach
Mal3gabe der Satzung.

(6) Mitglieder im Sinne der 88 9 bis 13 und 24 Absatz 2 dieses Gesetzes sind ordentliche
und stellvertretende Mitglieder des Rundfunkrats.

§10
Zusammensetzung des Rundfunkrats

(1) Der Rundfunkrat besteht aus folgenden ordentlichen Mitgliedern:

1. eins des Deutschen Gewerkschaftsbundes Region Bremen-Elbe-Weser,

2. eins der Unternehmensverbande im Lande Bremen e.V.,

3. eins der Arbeithehmerkammer Bremen,

4. eins der Handelskammer Bremen - IHK fur Bremen und Bremerhaven oder eins der
Handwerkskammer Bremen initurnusmafigem Wechsel,

5. eins der Bremischen Evangelischen Kirche,

6. eins der KatholischenKirche,

7. eins der Judischen Gemeinde im Lande Bremen,

8. eins der im Land Bremen lebenden Musliminnen und Muslime,

9. eins der im Land Bremen lebenden Alevitinnen und Aleviten,

10. eins des Bremer Jugendrings,

11. eins des Landessportbundes Bremen e.V.,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

eins der Frauenorganisationen im Lande Bremen, gewahlt durch den Bremer
Frauenausschuss e.V., Landesfrauenrat Bremen,

eins des Gesamtverbands Natur- und Umweltschutz Unterweser e.V. - GNUU - oder
eins des Verbraucherzentrale Bremen e.V. in turnusmafigem Wechsel,

eins des Landesmusikrates Bremen e.V.,

eins der Deutschen Journalistinnen und Journalisten-Union (dju) Landesfachgruppe
Niedersachsen/Bremen oder eins des Deutschen Journalisten-Verbandes Bremen
e.V. (DJV) in turnusméafRigem Wechsel,

eins der Landesseniorenvertretung im Lande Bremen,

eins mit Migrationshintergrund, das vom Bremer Rat fur Integration gewahlt wird,

vier, die gesellschaftlich relevante Gruppen vertreten und besondere Kenntnisse in
folgenden Bereichen haben:

Wirtschaftsprifung, Betriebswirtschaft und Unternehmensberatung

- Medienwirtschaft und Medientechnik

- Medienwissenschaftund Medienpadagogik

- Journalistik und Publizistik

- Kultur, insbesondere der bildenden Kiinste und Musik,

eins des Bundesraats for Nedderdiiutsch,

eins der Stadtgemeinde Bremen, gewahlt vom Senat der Freien Hansestadt Bremen,

eins der Stadtgemeinde Bremerhaven, gewahlt vom Magistrat der Stadt
Bremerhaven und

je eins von den politischen Parteien und Wahlervereinigungen, die in dem durch
Satzung der Anstalt bezeichneten Zeitpunkt Uber die Aufforderung der in Satz 1
genannten Organisationen zur Wahl oder Benennung ihrer Vertreterinnen oder
Vertreter in Fraktionsstarke gemaf § 36 des Bremischen Abgeordnetengesetzes in
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Verbindung mit der Geschaftsordnung der Bremischen Birgerschatft in der
Bremischen Burgerschaft (Landtag) vertreten sind, wobei insgesamt nicht mehr als
zehn Mitglieder entsandt werden durfen, und deren Reihenfolge sich nach der Anzahl
der Sitze in der Bremischen Burgerschaft (Landtag) richtet,

23. eins des Lesben- und Schwulenverbands Niedersachsen-Bremen e.V. aus dem Land
Bremen,

24. eins der Humanistischen Union e.V. aus dem Land Bremen,

25. eins des Landesteilhabebeirats.

Aus der Anzahl der ordentlichen Mitglieder nach Satz 1 ergibt sich die Gesamtzahl der
Stimmen des Rundfunkrats.

(2) Fur jedes ordentliche Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu benennen, das nur
bei Verhinderung des ordentlichen Mitglieds stimmberechtigt an den Sitzungen des
Rundfunkrats teilnimmt. Die stellvertretenden Mitgliederwerden in gleicher Weise wie die
ordentlichen Mitglieder durch die Anstalt informiert.

(3) Solange und soweit die ordentlichen Mitglieder in den Rundfunkrat nicht entsandt
werden, verringert sich die Mitgliederzahl entsprechend.

(4) Kein Mitglied des Rundfunkrates darf als Inhaber oder Inhaberin, Gesellschafter oder
Gesellschafterin oder Vertreter oder Vertreterin eines Unternehmens unmittelbar oder
mittelbar mit Radio Bremen fiir eigene oder fremde Rechnung Rechtsgeschafte
abschlieRen. Dies gilt auch fiurUnternehmen gemeinnutziger Art.

(5) Die Regelungen zur Zusammensetzung des Rundfunkrates gemaf Absatz 1 sollen
jeweils nach Ablauf von hdehstens zwei Amtsperioden tberprift werden.

8§11
Mitgliedschaft, persénliche Voraussetzungen

(1) Die Mitglieder des Rundfunkrates dirfen keine wirtschaftlichen oder sonstigen
Interessen haben, die geeignet waren, die Erflllung ihrer Aufgaben als Mitglieder des
Rundfunkrates zu beeintrachtigen (Interessenkollision).

(2) Dem Rundfunkrat dirfen nicht angehoren

1. Angehorige der gesetzgebenden oder beschlieRenden Organe der Européischen
Union, des Europarates, des Bundes oder eines Landes,
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Mitglieder der Bundesregierung, einer Landesregierung und Bedienstete einer
obersten Bundes- oder Landesbehdrde sowie politische Beamte und kommunale
Wahlbeamte,

Mitglieder im Vorstand einer Partei nach 8 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes
einschliel3lich der Mitglieder im Vorstand etwaiger Landesverbande, wobei die
alleinige Mitgliedschaft in einem Parteischiedsgericht nach § 14 des Parteiengesetzes
einer Mitgliedschaft im Rundfunkrat nicht entgegensteht,

Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhéaltnis oder in einem
arbeitnehmeréhnlichen Verhaltnis zu einer 6ffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt oder
einem Unternehmen, an welchem eine 6ffentlich-rechtlich/Rundfunkanstalt mittelbar
oder unmittelbar beteiligt ist oder einem hierzu verbundenen Unternehmen im Sinne
des 8 15 des Aktiengesetzes stehen,

Personen, die den Organen oder Gremien eines‘anderen offentlich-rechtlichen
Rundfunkveranstalters angehdéren,

Anbieter von privaten Rundfunkprogrammen und vergleichbaren Telemedien, die an
ihnen oder einem hierzu verbundenendUnternehmen im Sinne des 8§ 15 des
Aktiengesetzes Beteiligten, Personen, die zu ihnen in einem Dienst- oder
Arbeitsverhaltnis oder in einem arbeitnehmerahnlichen Verhéltnis stehen sowie
Personen, die Organ oder Mitglied.€ines Organs eines privaten Anbieters sind,

Organe einer Landesmedienanstalt, Mitglieder von Organen einer
Landesmedienanstalt sowie Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhaltnis
oder in einem arbeitnehmerahnlichen Verhaltnis zu einer Landesmedienanstalt
stehen,

Geschaftsunfahige, beschrankt Geschaftsfahige unbeschadet des Absatzes 3 Satz 1,
Personen, fur die ein Betreuer bestellt ist, oder

Personen, die die Fahigkeit, 6ffentliche Amter zu bekleiden, Rechte aus 6ffentlichen
Wahlen zu erlangen oder in 6ffentlichen Angelegenheiten zu wahlen oder zu
stimmen, durch Richterspruch verloren haben oder das Grundrecht der freien
Meinungsau3erung nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt haben.

Die Mitglieder nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 18 durfen dariber hinaus nicht
Mitglieder einer Deputation, der Stadtbirgerschaft, der Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Bremerhaven oder des Magistrats der Stadt Bremerhaven sein. Satz 1 Nummer 1
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bis 3 gilt nicht fur Mitglieder, die nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 20 bis 22 in den
Rundfunkrat entsandt werden.

(3) Mitglied des Rundfunkrates kann nur sein, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat. Die
Mitglieder des Rundfunkrates sollen ihre Hauptwohnung im Lande Bremen haben.

(4) Der in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 genannte Personenkreis kann friihestens 18
Monate nach dem Ausscheiden aus den dort genannten Funktionen als Mitglied in den

Rundfunkrat entsandt oder gewahlt werden. Fir den in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3
genannten Personenkreis gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend.

(5) Tritt nachtraglich einer der in Absatz 2 genannten Ausschlussgrtinde oder der Tod des
Mitglieds ein, scheidet das betroffene Mitglied des Rundfunkrats aus. Bas Vorliegen dieser
Grunde gibt die oder der Vorsitzende dem Rundfunkrat bekannt.

(6) Ein Mitglied scheidet auch dann aus dem Rundfunkrat aus, wenn der Rundfunkrat mit
der Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder entscheidet, dass eine
Interessenkollision nach Absatz 1 eingetreten ist.(Bis zur Entscheidung nach Satz 1 behalt
das Mitglied seine Rechte und Pflichten, es sei denn, der Rundfunkrat beschliel3t mit einer
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder, dass das
betroffene Mitglied bis zur Entscheidung nicht an den Arbeiten des Rundfunkrates
teilnehmen kann. Von der Beratung und Beschlussfassung im Verfahren nach Satz 1 und
2 ist das betroffene Mitglied ausgeschlossen.

§12
Wahl und Amtszeit der Mitglieder des Rundfunkrats

(1) Die in 8 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 7, 10 bis 17, 19 und 22 bis 25 aufgefuhrten
Mitglieder werden durch die dort.genannten Organisationen gewahlt. Dabei soll nach
demokratischen Grundsatzen.im Rahmen der jeweils geltenden Statuten verfahren
werden. Soweit mehrere Organisationen ein gemeinsames Mitglied stellen und ein
turnusmafiger Wechsel yorzunehmen ist, stellt die Organisation das stellvertretende
Mitglied, die in der vorangegangenen Amtsperiode das ordentliche Mitglied entsandt hat.
Bei Einvernehmen zwischen den jeweiligen Organisationen kann von diesen Regelungen
abgewichen werden.

(2) Das nach 8§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 gewdahlte Mitglied wird durch
ubereinstimmende Erklarung der Vorstéande nach 8§ 26 des Birgerlichen Gesetzbuches der
Vereine ,SCHURA - Islamische Religionsgemeinschaft Bremen e.V.*, ,DITIB -
Landesverband der Islamischen Religionsgemeinschaften Niedersachsen und Bremen
e.V.” und des Bremer Mitgliedsvereins des Dachverbandes ,VIKZ - Verband der
Islamischen Kulturzentren e.V." bestimmt. Eine entsprechende Erklarung gilt auch als
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abgegeben, wenn neben SCHURA und DITIB die Mehrheit der Mitgliedsvereine des VIKZ
der Bestimmung zustimmt.

(3) Das nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 gewdahlte Mitglied wird durch
ubereinstimmende Erklarung der Vorstande nach 8§ 26 des Birgerlichen Gesetzbuches der
Vereine ,Alevitische Gemeinde in Bremen und Umgebung e.V.“, ,Alevitisches
Kulturzentrum in Bremen und Umgebung e.V.” und ,Alevitischer Kulturverein in
Bremerhaven und Umgebung e.V.* bestimmt.

(4) Die Mitglieder nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 18 werden von dem fur Medien
zustandigen Ausschuss der Bremischen Burgerschaft mit einer Mehrheit von drei Vierteln
der abgegebenen Stimmen gewabhilt.

(5) Die Stellvertreterinnen oder die Stellvertreter werden in gleicher. Weise gewahlt
beziehungsweise von der gleichen Organisation entsandt wie die jeweiligen ordentlichen
Mitglieder.

(6) Frauen und Méanner sollen bei der Wahl der Mitglieder jeweils zu flinfzig Prozent
berucksichtigt werden. Sofern eine Stelle oder Organisation als ordentliches Mitglied einen
Mann entsendet, hat sie als stellvertretendes Mitglied eine Frau zu entsenden und
umgekehrt. Wurde ein Mann als ordentliches Mitglied .entsandt, ist fiir die folgende
Amtsperiode, in welcher diese Stelle oder . Organisation erneut ein ordentliches Mitglied
entsendet, eine Frau als ordentliches Mitglied zu entsenden und umgekehrt, soweit keine
Wiederberufung erfolgt. Die Anforderungen der Satze 2 und 3 entfallen bei einer
Entsendung nach 8§ 10 Absatz 1.Satz 1 Nummer 12.

(7) Die Amtsperiode des Rundfunkrats betragt vier Jahre. Sie beginnt mit seinem ersten
Zusammentritt. Nach Ablauf der Amtsperiode fuhrt der Rundfunkrat die Geschéfte bis zum
Zusammentritt des neuen Rundfunkrats weiter. Die Wahl der neuen Mitglieder wird
frihestens zwei Monate. vor Ablauf der Amtsperiode durchgefiihrt. Die Namen der
gewahlten Mitglieder und dasjeweilige Auswahlgremium sind dem vorsitzfihrenden
Mitglied des Rundfunkrats,mitzuteilen. Eine Person darf dem Rundfunkrat maximal fur 12
Jahre als Mitglied angehoéren, unabhangig von etwaigen Unterbrechungen der
Mitgliedschaftszeiten.

(8) Scheidet ein Mitglied aus dem Rundfunkrat vorzeitig aus, so ist fir den Rest seiner
Amtszeit ein Nachfolgemitglied nach den fir die Entsendung des ausgeschiedenen
Mitglieds geltenden Vorschriften zu wahlen. Absatz 6 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(9) Die nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 20 bis 22 gewé&hlten Mitglieder kénnen vor
Ablauf ihrer Amtszeit von den entsendungsberechtigten Stellen abberufen werden. Dies
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gilt auch fur die Ubrigen Mitglieder, wenn sie aus der entsendungsberechtigten Stelle oder
Organisation ausgeschieden sind.

§13
Arbeitsweise des Rundfunkrats

(1) Der Rundfunkrat ist beschlussfahig, wenn die Anzahl der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder mindestens der Halfte der Stimmen des Rundfunkrates
entspricht. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Sofern in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt ist, werden Beschlisse mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst. Bei Wahlen nach § 9 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2, 3 und 4 sowie bei
Entscheidungen nach § 9 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 8 ist die Mehrheit der Stimmen
des Rundfunkrats erforderlich. Bei Abberufungen nach § 9 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 und
3 ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen des Rundfunkrats erforderlich.

(2) Der Rundfunkrat wahlt fir die Amtsperiode aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder
ein vorsitzfiuhrendes Mitglied und ein Mitglied fiir dessen Stellvertretung. Das
stellvertretende Mitglied vertritt das vorsitzfiihrende Mitglied. bei dessen Verhinderung
umfassend. Abberufungen sind mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen des
Rundfunkrats zulassig.

(3) Das vorsitzfuhrende Mitglied vertritt den'Rundfunkrat nach auf3en und ladt zu den
Sitzungen ein.

(4) Der Rundfunkrat gibt sich eine Geschaftsordnung. Er bildet Ausschisse. Der Anteil der
Mitglieder gemanR § 10 Absatz4 Satz 1 Nummer 20 bis 22 soll in den Ausschiissen ein
Drittel der Mitglieder nicht Ubersteigen. Entsprechendes gilt fir die Gesamtheit der
Vorsitzenden des Rundfunkrates und.seiner Ausschiisse sowie deren Stellvertreterinnen
und Stellvertreter.

(5) Der Rundfunkrat tagt méglichst sechs, mindestens vier Mal jahrlich. Auf Antrag von
mindestens einem Drittel der ordentlichen Mitglieder oder auf Antrag der Intendantin oder
des Intendanten muss das vorsitzfiihrende Mitglied eine aul3erordentliche Sitzung
einberufen.

(6) Das vorsitzfuhrende Mitglied und seine Stellvertretung sowie die Vorsitzenden der
Ausschusse, die ordentliche Mitglieder sein missen, bilden gemeinsam das Prasidium. Es
bereitet die Sitzungen des Rundfunkrats vor und erstellt die Tagesordnung. Spatestens zu
Beginn eines Jahres stellt das Prasidium die Jahresplanung fur die Sitzungen des
Rundfunkrats sowie Malinahmen nach Absatz 10 auf. Insbesondere stellt es sicher, dass
Berichte nach § 20 Absatz 2 sowie nach § 5a des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages

sowie der Jahresabschluss in angemessenem Umfang beraten werden.
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(7) Die Sitzungen des Rundfunkrats sind 6ffentlich. In begriindeten Ausnahmeféllen kann
der Rundfunkrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder den Ausschluss der
Offentlichkeit beschlieRen. Personalangelegenheiten, die aus Griinden des
Personlichkeitsschutzes vertraulich sind, sind stets in nicht 6ffentlicher Sitzung zu
behandeln. Gleiches gilt fir Angelegenheiten, in denen die Offenlegung von Betriebs- und
Geschéaftsgeheimnissen Dritter unvermeidlich ist. Die Sitzungen der nach Absatz 4 Satz 2
gebildeten Ausschiisse finden unter Ausschluss der Offentlichkeit statt.

(8) Das vorsitzfuhrende Mitglied des Verwaltungsrats kann an den Sitzungen teilnehmen
und ist auf seinen Wunsch anzuhéren. Beratend nehmen an den Sitzungen des
Rundfunkrates drei Beschaftigte der Anstalt, die vom Personalrat entsandt werden sowie
die Frauenbeauftragte der Anstalt teil. Das Nahere zur Teilnahme der.in, Satz 2 genannten
Personen in Ausschiissen und bei vertraulichen Beratungsgegenstanden des
Rundfunkrates regelt die Satzung. Eine Vertreterin oder ein<Vertreter der Rechtsaufsicht
kann ohne Stimmrecht an allen Sitzungen teilnehmen, einschlie8lich der unter Ausschluss
der Offentlichkeit stattfindenden Sitzungen oder Sitzungsteile.

(9) Die Zusammensetzung und die Tagesordnungen der Sitzungen des Rundfunkrates und
seiner Ausschiisse nach Absatz 4 Satz 2, die‘Beschlisse und Protokolle der 6ffentlichen
Sitzungen des Rundfunkrates nebst Anwesenheitslisten sowie die Zusammenfassungen
der wesentlichen Ergebnisse der Sitzungender vorbereitenden Ausschusse sind durch die
Anstalt in geeigneter Form auf ihren Internetseiten zu veroffentlichen, § 2 Absatz 7 Satz 3
gilt entsprechend. Die Tagesordnungen sind spatestens eine Woche vor den jeweiligen
Sitzungen zu veroffentlichen, die Beschliisse, Protokolle, Anwesenheitslisten und
Zusammenfassungen der wesentlichen Ergebnisse im Anschluss an die Sitzungen des
Rundfunkrates und nach Genehmigung der Protokolle durch den Rundfunkrat.

(10) Die Mitglieder des Rundfunkrats nehmen regelmafig an Fortbildungsveranstaltungen
zu journalistischen, technischen, betriebswirtschaftlichen und medienrelevanten Themen
und zum Datenschutzteil. Sie sollen die konkreten Arbeits- und Sendeablaufe der Anstalt
kennenlernen.

(11) Das Nahere regelt die Satzung. In der Satzung kdnnen auch Fragen des
Kostenersatzes und der Zahlung von Entschadigungen an die Mitglieder geregelt werden.

8§14
Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus neun Mitgliedern. Sechs Mitglieder werden vom
Rundfunkrat gewahlt, drei weitere Mitglieder, von denen mindestens eins eine Frau und
mindestens eins ein Mann sein soll, von den Beschaftigten der Anstalt. Von den vom
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Rundfunkrat gewahlten Mitgliedern, von denen die Hélfte Frauen und die Halfte Manner
sein sollen, muss jeweils ein Mitglied Uber

1. ein Wirtschaftsprifungsexamen,

2. einen betriebswirtschaftlichen Hochschulabschluss,

3. Kenntnisse im Bereich der Personalwirtschaft,

4. Kenntnisse auf dem Gebiet der digitalen Medien und der sozialen Netzwerke,

5. Kenntnisse im Bereich der Unternehmensberatung,

6. die Befahigung zum Richteramt und Erfahrungen bevorzugt auf dem Gebiet des
Medienrechts

verfligen.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats durfen nicht gleichzeitig dem Rundfunkrat oder dem
Direktorium angehdren. § 11 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 5 bis 7, Satz 2,
Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 1 und Absatze 5 und 6 gelten mit der MaRgabe
entsprechend, dass dem Verwaltungsrat hochsten drei Mitglieder im Sinne von § 11
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 angehdren durfen.

(3) Fur die Wahl der von den Beschatftigten der Anstalt zu wéhlenden Mitglieder des
Verwaltungsrats kénnen die bei der Anstalt vertretenen Gewerkschaften und der
Personalrat Wahlvorschlage machen. ' Wahlvorschlage der Beschaftigten der Anstalt
missen von mindestens funf Prozent der Wahlberechtigten unterschrieben sein.
Wahlberechtigt ist, wer nach dem Bremischen Personalvertretungsgesetz das Wahlrecht
fur den Personalrat besitzt. Die von den Beschéftigten der Anstalt gewahlten Mitglieder
des Verwaltungsrats miussen Beschaftigte der Anstalt sein.

(4) Der Rundfunkrat wahlt die Mitglieder im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 nach
Durchfiihrung eines in der Geschaftsordnung zu regelnden Bewerbungsverfahrens.
Bewerbungsverfahren und Bewerbungsfristen sind durch die Anstalt in geeigneter Form
auf ihren Internetseiten zu veroffentlichen. Bei der Wahl sind ausschlief3lich solche
Bewerberinnen und Bewerber zu berucksichtigen, die die erforderlichen Qualifikationen
nach Absatz 1 Satz 3 aufweisen.
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(5) Die Amtsperiode des Verwaltungsrats betréagt vier Jahre. Sie beginnt mit seinem ersten
Zusammentritt. Nach Ablauf der Amtsperiode fuhrt der Verwaltungsrat die Geschafte bis
zum Zusammentritt des neuen Verwaltungsrats weiter.

(6) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Verwaltungsrat aus, so ist fir den Rest seiner
Amtszeit nach den fir die Entsendung des ausgeschiedenen Mitglieds geltenden
Vorschriften ein Nachfolgemitglied zu wahlen.

§15
Aufgaben des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat Uberwacht und berét die Intendantin oder. den Intendanten und die
Direktorinnen oder Direktoren in der gesamten Geschaftsfihrung.

(2) Folgende Rechtsgeschafte bedurfen der vorherigen Zustimmung,des Verwaltungsrats:

1. Einstellung und Kiindigung der Beschaftigten, deren Vergitung tber der hochsten
Gehaltsgruppe des flur die Anstalt geltenden Tarifvertrages liegt,

2. Erwerb und VerauRerung von Beteiligungen sowie’/Anderungen von
Gesellschaftsvertragen und KapitalanteilenbeiBeteiligungen nach § 41 des
Medienstaatsvertrages,

3. Beschaffungen und Abschlisse ven Vertragen, soweit der Gegenstand im Einzelfall
100 000 Euro Ubersteigt und es sich nicht um Vertrage Uber die Herstellung und
Lieferung von Programmteilen handelt. Bei Vertragen Uber die Herstellung und
Lieferung von Programmteilen tiber 200 000 Euro soll der Verwaltungsrat vor
Abschluss der Vertrage anterrichtet werden,

4. die Aufnahme kommerzieller Tatigkeiten nach § 40 Absatz 1 Satz 2 des
Medienstaatsvertrages.

(3) Anderungen der organisatorischen Struktur des Hauses bediirfen der Genehmigung
des Verwaltungsrats.

(4) Daruiber hinaus hat der Verwaltungsrat insbesondere die folgenden Aufgaben:

1. die Dienstvertrage mit der Intendantin oder dem Intendanten abzuschliel3en,

2. die von der Intendantin oder dem Intendanten vorgeschlagenen Dienstvertrage mit
den Direktorinnen oder Direktoren abzuschliel3en,
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3. denvon der Intendantin oder dem Intendanten vorgelegten Wirtschaftsplan,
Jahresabschluss sowie Vorschlag zur Verwendung eines etwa entstehenden
Uberschusses zu prifen und dem Rundfunkrat mit einer schriftlichen Stellungnahme
zuzuleiten,

4. eine Finanzordnung zu erlassen, die auch Regelungen zur Aufnahme von Krediten
und zur Ubernahme von fremden Verbindlichkeiten, soweit dies rechtlich zulassig ist,
enthalt.

Der Verwaltungsrat ist das zustandige Aufsichtsgremium nach § 42 und § 43 des
Medienstaatsvertrages. Er tberwacht die Einhaltung der Vorschriften der § 40 bis § 44 des

Medienstaatsvertrages.

(5) Alle unmittelbar die Angebote der Anstalt betreffenden Angelegenheiten gehéren mit
Ausnahme der in Absatz 2 bis 4 genannten Fragen nicht zu den Aufgaben des
Verwaltungsrats.

(6) Der Verwaltungsrat vertritt die Anstalt bei Rechtsgeschaften und Rechtsstreitigkeiten
gegenuber der Intendantin oder dem Intendanten.

(7) Der Verwaltungsrat ist zur Erfillung seiner Aufgaben berechtigt, Expertisen und
Gutachten in Auftrag zu geben oder besondere Sachverstandige hinzuzuziehen. Er ist
berechtigt, von der Intendantin oder demrintendanten die erforderlichen Auskinfte zu
verlangen und Einsicht in die Unterlagen der Anstalt zu nehmen.

§16
Arbeitsweise des Verwaltungsrats

(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tatig und an Auftradge und
Weisungen nicht gebunden.

(2) Der Verwaltungsrat tagt in nichtoffentlicher Sitzung. Er ist beschlussfahig, wenn die
Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates hat eine
Stimme. Die Beschlisse werden, sofern in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit
der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder gefasst. Sofern eine Beschlussfassung wegen
fehlender Beschlussfahigkeit nicht erfolgen kann, kann das vorsitzfihrende Mitglied zu
einer erneuten Sitzung mit gleicher Tagesordnung einladen, die innerhalb von drei Wochen
nach der ersten Sitzung erfolgen muss. In dieser zweiten Sitzung werden die Beschliisse
mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst,
sofern in der Einladung auf diese Folge hingewiesen wurde.
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(3) Der Verwaltungsrat wahlt ein vorsitzfihrendes Mitglied und ein Mitglied fir dessen
Stellvertretung. Das vorsitzfihrende Mitglied muss ein vom Rundfunkrat gewéhltes
Mitglied, die Stellvertretung ein von den Beschaftigten der Anstalt gewahltes Mitglied sein.
Das stellvertretende Mitglied vertritt das vorsitzfihrende Mitglied bei dessen Verhinderung
umfassend.

(4) Der Verwaltungsrat soll mindestens jeden zweiten Monat zusammentreten. Er ist
dartber hinaus einzuberufen, wenn drei seiner Mitglieder oder die Intendantin oder der
Intendant dies beantragen.

(5) Das vorsitzfuhrende Mitglied des Rundfunkrats kann an den Sitzungen teilnehmen und
ist auf seinen Wunsch anzuhéren.

(6) Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, die Tagesordnungen der Sitzungen, die
Anwesenheitslisten, die gefassten Beschliisse sowie die Zusammenfassungen der
wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen sind durch die Anstalt in geeigneter Form auf ihren
Internetseiten zu veroéffentlichen, § 2 Absatz 7 Satz 3 gilt entsprechend. Die
Tagesordnungen sind spatestens eine Woche vor den jeweiligen Sitzungen zu
veroffentlichen, die Beschliisse, Anwesenheitslisten-und:Zusammenfassungen der
wesentlichen Ergebnisse im Anschluss an die Sitzungen. Im Falle einer Zustimmung des
Verwaltungsrates zum Abschluss von Anstellungsvertragen mit aul3ertariflichen
Angestellten nach § 15 Absatz 2 Nummer'l enthélt die Verdffentlichung der
Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen auch eine Darstellung der
jahrlichen Vergitungen sowie etwaiger vertraglich vereinbarter Zusatzleistungen unter
Namensnennung. Entsprechendes gilt fir Vertrage mit freien Mitarbeitern, die der
Zustimmung des Verwaltungsrates bedurfen.

(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrats nehmen regelmafig an
Fortbildungsveranstaltungen.zu betriebswirtschaftlichen, technischen und
medienrelevanten Themen, und zum Datenschutz teil. Sie sollen die konkreten
Geschaftsablaufe der Anstalt kennenlernen.

(8) Das Nahere regelt die Satzung. In der Satzung kénnen auch Fragen des
Kostenersatzes und der Zahlung von Entschadigungen an die Mitglieder geregelt werden.

8§17
Veréffentlichung von Beanstandungen

Bei RechtsverstoRen hat die Intendantin oder der Intendant Beanstandungen des
Rundfunkrates oder des Verwaltungsrates auf deren Verlangen im Programm zu
veroffentlichen.
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§18
Wahl und Abberufung der Intendantin oder des Intendanten und der Direktorinnen
oder Direktoren

(1) Die Intendantin oder der Intendant wird vom Rundfunkrat auf finf Jahre gewabhlt.
Wiederwabhl ist zul&ssig.

(2) Zur Vorbereitung der Wahl der Intendantin oder des Intendanten bildet der Rundfunkrat
eine Findungskommission unter Beteiligung des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat kann
Wahlvorschlage machen, an die der Rundfunkrat nicht gebunden ist.

(3) Die Direktorinnen oder Direktoren werden vom Rundfunkrat auf Vorschlag der
Intendantin oder des Intendanten auf funf Jahre gewahlt. Wiederwahl ist zulassig. In der
Satzung sind die Geschaftsbereiche und die Anzahl der Direktorinnen oder Direktoren
(mindestens zwei weitere Personen neben der Intendantin oder demyIntendanten) zu
bestimmen.

(4) Die Intendantin oder der Intendant kann aus wichtigem Grund durch Beschluss des
Rundfunkrats abberufen werden. Der Rundfunkrat holt vor der Beschlussfassung eine
Stellungnahme des Verwaltungsrats ein. Die Intendantin oder der Intendant ist vor der
Entscheidung zu horen.

(5) Die Direktorinnen oder Direktoren kdnnen aus wichtigem Grund durch Beschluss des
Rundfunkrats abberufen werden. Die Betroffenen sind vor der Entscheidung zu héren.

(6) Mitglieder des Direktoriums sind die Intendantin oder der Intendant und die
Direktorinnen oder Direktoren.

§19
Aufgaben und Arbeitsweise der Intendantin oder des Intendanten sowie des
Direktoriums

(1) Die Intendantin oder der Intendant leitet die Anstalt. Sie oder er hat den besonderen
Erfordernissen einer offentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Rechnung zu tragen und sorgt
fur eine groRtmogliche Transparenz gegenuber der Offentlichkeit und den sonstigen
Organen der Anstalt.

(2) Sie oder er hat die Verantwortung fir den gesamten Betrieb der Anstalt und fur die
Programmagestaltung. Sie oder er fuhrt den Vorsitz des Direktoriums und bestimmt, wer
aus dem Direktorium die Stellvertretung tbernimmt. Sie oder er vertritt die Anstalt
gerichtlich und auf3ergerichtlich. § 15 Absatz 6 bleibt unberthrt.

(3) Das Direktorium ist unter Beachtung der Gesamtverantwortung der Intendantin oder
des Intendanten zustandig, insbesondere fur
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1. alle Angelegenheiten, die fur die Anstalt von Bedeutung sind, wie

a) die Struktur des Programms,

b) Aufstellung des Wirtschaftsplans und des Jahresabschlusses,

c) Erwerb, VerduRerung und Belastung von Grundstlcken,

d) Erwerb und VeraufRerung von Unternehmungen und Beteiligungen,

e) Einstellung, Entlassung und Umgruppierung von Personal,

2. Meinungsverschiedenheiten Gber Angelegenheiten, die mehrere Geschaftsbereiche
beruhren, auf Antrag einer Direktorin oder eines Direktors:

(4) Unter Beachtung der Gesamtverantwortung der Intendantin oder des Intendanten
sowie im Rahmen der Beschlisse der Aufsichtsgremien und der Beratungen im
Direktorium leitet jedes Mitglied des Direktoriums seinen'Geschaftsbereich selbststandig
und in eigener Verantwortung.

(5) Das Direktorium gibt sich eine Geschaftsordnung.

(6) Die Intendantin oder der Intendantind die Direktorinnen oder Direktoren kdnnen mit
beratender Stimme an den Sitzungen des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats
teilnehmen, soweit nicht tGber sie selbst verhandelt wird. Sie sind auf Beschluss zur
Teilnahme verpflichtet.

§20
Organisationsplan und Entwicklungsbericht

(1) Die Intendantin oder der Intendant legt einen Organisationsplan vor, der der
Zustimmung des Verwaltungsrats bedarf.

(2) Zur ersten Sitzung des letzten Quartals eines Geschaftsjahres ist die Intendantin oder
der Intendant verpflichtet, sowohl dem Rundfunkrat als auch dem Verwaltungsrat einen
Entwicklungsbericht fur das zukinftige Geschéaftsjahr zur Stellungnahme vorzulegen. Der
Bericht ist auf den Internetseiten der Anstalt zu vertffentlichen.

(3) Leitungsfunktionen im Programmbereich werden fur eine Zeit von héchstens funf
Jahren besetzt. Wiederbesetzung ist zulassig. Der Organisationsplan kann festlegen,
welche weiteren Leitungsfunktionen auf Zeit zu besetzen sind. Die Festlegung, welche auf
Zeit zu besetzende Leitungsfunktionen sind, bedarf der Zustimmung des Rundfunkrats.
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§21
Berufsgruppenvertretung

(1) Far die einzelnen Berufsgruppen, die bei der Anstalt beschéftigt sind, werden
Berufsgruppenausschiisse von den jeweiligen Angehérigen der einzelnen Berufsgruppen
gewahlt. Den Berufsgruppenausschiissen obliegt die Wahrnehmung der
berufsspezifischen Interessen der einzelnen Berufsgruppen. Soweit es sich um
Angelegenheiten handelt, die in die Zustandigkeit des Personalrats fallen, kdbnnen sie
Empfehlungen beschliel3en, die an den Personalrat zu richten sind.

(2) Die Angehdorigen der jeweiligen Berufsgruppe haben jederzeit das Recht, den
Berufsgruppenausschuss anzurufen.

(3) Die Intendantin oder der Intendant und der Personalrat regeln.in einer

Dienstvereinbarung nach § 62 des Bremischen Personalvertretungsgesetzes

insbesondere:

1. fir welche Berufsgruppen Berufsgruppenausschiisse eingerichtet werden,

2. die Zusammensetzung der Berufsgruppenausschisse,

3. Naheres Uber die Zustandigkeit der Berufsgruppenausschtisse und

4. Naheres uber Organisation und Verfahren fir die Berufsgruppenausschisse.

(4) Der Berufsgruppenausschuss der’Programm-Mitarbeiterinnen und Programm-
Mitarbeiter ist der Redakteursaussehuss. Ihm obliegt insbesondere die Aufgabe, sich um
eine Einigung bei Konflikten in'.Programmfragen zu bemihen. Absatz 3 Nummer 2 bis 4
gilt mit der Mal3gabe, dass die Dienstvereinbarung zwischen der Intendantin oder dem
Intendanten und dem Redakteursausschuss geschlossen wird (Redaktionsstatut). Der
Personalrat ist zu beteiligen.

(5) Der Redakteursausschuss hat ein Vortragsrecht vor dem Rundfunkrat, wenn in einer
Programmangelegenheit eine Einigung mit der Intendantin oder dem Intendanten nicht
erzielt worden ist und die Intendantin oder der Intendant oder der Redakteursausschuss
die Nichteinigung festgestellt hat. Der Personalrat ist bei den Einigungsgesprachen zu
beteiligen.

(6) Der Rundfunkrat kann in einer solchen Angelegenheit eine Stellungnahme abgeben,
die eine Empfehlung darstellt, jedoch die Intendantin oder den Intendanten nicht von einer
eigenverantwortlichen Entscheidung entbindet.
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§22
Personalvertretungsrecht

(1) Fur Radio Bremen finden nach § 1 des Bremischen Personalvertretungsgesetzes die

Bestimmungen des Bremischen Personalvertretungsgesetzes nach Maf3gabe der
nachfolgenden Bestimmungen Anwendung.

(2) Bei Beschaéftigen, deren Vergutung sich nach der Gehaltsgruppe XIlI des
Gehaltstarifvertrages Radio Bremen bemisst oder deren Vergutung Gber der hdchsten
Gehaltsgruppe liegt, wird der Personalrat in den Fallen des § 63 Absatz 1 Buchstabe f bis

k und des § 65 des Bremischen Personalvertretungsgesetzes nicht beteiligt.

(3) Bei im Programmbereich Beschéftigten der Gehaltsgruppe XI des . Gehaltstarifvertrages
Radio Bremen tritt in Fallen des § 63 Absatz 1 Buchstabe f bis kund des § 65 des
Bremischen Personalvertretungsgesetzes an die Stelle dersMitbestimmung des
Personalrats die Mitwirkung entsprechend des 8§ 72 Absatz 1 bis 3 und 6 des
Bundespersonalvertretungsgesetzes.

(4) Die Beschlusse der Einigungsstelle sind bindend in den'Angelegenheiten, die in ihrem
Schwerpunkt die Beschaftigten in ihrem Beschaftigungsverhaltnis betreffen und nur
unerheblich die Wahrnehmung der Aufgaben der Anstalt berthren. In allen anderen
Angelegenheiten und in Angelegenheiten des Satzes 1, bei denen im Einzelfall die
Entscheidung von Bedeutung fur die Erfullung der Aufgaben der Anstalt ist, sind die
Beschlusse der Einigungsstelle nicht bindend und hat die Intendantin oder der Intendant
das Recht, die endgultige Entscheidung zu treffen.

(5) Als Bedienstete im Sinne des,Bremischen Personalvertretungsgesetzes gelten auch

die arbeitnehmerahnlichen Personen:

Abschnitt 3
Die Wirtschaft der Anstalt

§23
Einnahmen

Die Einnahmen der Anstalt durfen nur zur Erfullung ihres gesetzlichen Auftrages
verwendet werden. Zuschuiisse des Staates sowie politischer, wirtschaftlicher oder anderer
Organisationen sind unzulassig.

§24
Kommerzielle Tatigkeiten

(1) Die Anstalt ist berechtigt, nach Mal3gabe des Medienstaatsvertrages kommerzielle
Tatigkeiten auszuiben. Fur die Beteiligung an Unternehmen gelten zusatzlich die
Bestimmungen der nachfolgenden Absatze.
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(2) Angehorige der Anstalt sowie Mitglieder des Rundfunkrates oder des Verwaltungsrates
durfen an Unternehmen, an denen Radio Bremen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,
nicht personlich beteiligt sein.

(3) Radio Bremen hat sicherzustellen, dass Mitglieder der Geschaftsfihrung sowie
leitende Angestellte von juristischen Personen oder Unternehmen, deren Geschéaftsanteile
sich ausschlie3lich in der Hand der Anstalt befinden, nicht ihrerseits an anderen
juristischen Personen oder Unternehmen dieser Art beteiligt sind.

(4) Alle Beteiligungen der Anstalt sind auf ihren Internetseiten zu veroéffentlichen.

(5) Die Intendantin oder der Intendant unterrichtet den Rundfunkrat regelmaRig tber die
wesentlichen Vorgénge in den Beteiligungsunternehmen. Ihre oder seine
Mitteilungspflichten gegentiber dem Verwaltungsrat ergeben sich aus dem
Medienstaatsvertrag.

§25
Jahresabschluss und Rechnungspriifung

(1) Die Intendantin oder der Intendant hat nach, Abschluss des Geschaftsjahres den
Jahresabschluss, den Lagebericht, den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht zu
erstellen. Der Konzernlagebericht hat einen.umfassenden Einblick in die Vermégens- und
Ertragsverhaltnisse der Anstalt einschlie3lich inrer Beziehungen zu Unternehmen, an
denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist; zu vermitteln.

(2) Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches fir gro3e Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor der
Feststellung durch einen vom Verwaltungsrat im Einvernehmen mit dem Rechnungshof
der Freien Hansestadt Bremen beauftragten Wirtschaftsprifer zu prifen. Der
Abschlussprifer ist auch mit:den Feststellungen und Berichten nach § 53 des
Haushaltsgrundsatzegesetzes zu beauftragen. Nach Genehmigung des
Jahresabschlusses vertffentlicht die Intendantin oder der Intendant entsprechend den
Regelungen des § 13 Absatz 9 Satz 1 und nach naherer Bestimmung der Satzung eine
Gesamtlbersicht Uber den Jahresabschluss und eine Zusammenfassung der
wesentlichen Teile des Konzernlageberichts.

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Konzernlagebericht und
Prufungsberichte werden von der Intendantin oder dem Intendanten dem Senat und dem
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen Ubermittelt. Weitergehende Anforderungen
aus dem Medienstaatsvertrag, insbesondere § 43 des Medienstaatsvertrages, bleiben

unberihrt.
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(4) Die Haushaltsfuhrung, Rechnungslegung, Prifung und Entlastung der Anstalt richtet
sich nach § 105 Absatz 1 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung; keine Anwendung finden 8
108 und & 109 Absatz 3 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung. Der Rechnungshof der
Freien Hansestadt Bremen prift nach § 111 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung die
Haushalts- und Wirtschaftsfihrung.

(5) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen teilt das Ergebnis seiner Prifung
der Intendantin oder dem Intendanten, dem Verwaltungsrat sowie der KEF mit. Er gibt der
Intendantin oder dem Intendanten Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der
Prifung und bertcksichtigt die Stellungnahme. Den auf dieser Grundlage erstellten
abschlieRenden Bericht Uber das Ergebnis der Prifung teilt der Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen der Bremischen Burgerschaft, dem Senat der Freien Hansestadt
Bremen sowie der KEF mit und verdéffentlicht ihn anschlie3end.

(6) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen prift nach 892 der
Landeshaushaltsordnung die Haushalts- und Wirtschaftsfihrung bei solchen Unternehmen
des privaten Rechts, an denen Radio Bremen unmittelbar. oder mittelbar oder zusammen
mit sonstigen Anstalten oder Kdrperschaften des offentlichen Rechts mit Mehrheit beteiligt
ist und deren Gesellschaftsvertrag oder Satzung. diese Prifungen durch den
Rechnungshof vorsieht. Radio Bremen ist verpflichtet, fir die Aufnahme der erforderlichen
Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung der Unternehmen zu sorgen.
Absatz 5 Satz 1 bis 3 gilt mit der Maf3gabe, dass die Mitteilung des Ergebnisses der
Prifung durch den Rechnungshof derFreien Hansestadt Bremen zusatzlich an die
Geschaftsfihrung des gepriften Beteiligungsunternehmens zu richten und dieser
ebenfalls Gelegenheit zur Abgabe einer zu bertcksichtigenden Stellungnahme zu geben
ist. Bei der Veroffentlichung hat der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen darauf
zu achten, dass die Wettbewerbsfahigkeit des gepriften Beteiligungsunternehmens nicht
beeintrachtigt wird und insbesondere Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse gewahrt
werden. Weitergehende Anforderungen aus dem Medienstaatsvertrag, insbesondere § 43
des Medienstaatsvertrages, bleiben unberihrt.

(7) Uber die Mitteilungspflichten aus dem Medienstaatsvertrag hinaus teilt der
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen den abschlieRenden Bericht Uber das
Ergebnis seiner Prifung dem Rundfunkrat mit. Dabei achtet der Rechnungshof der Freien
Hansestadt Bremen darauf, dass die Wettbewerbsfahigkeit der gepruften Unternehmen
nicht beeintrachtigt wird und insbesondere Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse gewahrt
werden.

(8) Radio Bremen verdoffentlicht sdmtliche fur die Tatigkeit im Geschaftsjahr gewahrten
Beziige, Vergutungen und Leistungen der Intendantin oder des Intendanten und der vom
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Rundfunkrat gewahlten Direktorinnen und Direktoren unter Nennung des Namens in
geeigneter Form auf ihren Internetseiten.

Abschnitt 4
Rechte Dritter

§ 26
Eingaben

(1) Jede Person hat das Recht, sich mit Beschwerden und Anregungen zu
Rundfunkprogrammen und Telemedien an die Anstalt zu wenden. Auf den Internetseiten
der Anstalt ist auf die Méglichkeit von Eingaben deutlich hinzuweisen.

(2) Bei der Anstalt wird eine unabhéangige Publikumsstelle eingerichtet. Sie nimmt alle
Eingaben und Anfragen der Rezipienten entgegen, die nicht an'eine bestimmte Person
oder Redaktion gerichtet sind und sorgt unter Einbeziehung der.zustandigen Stelle fur eine
sachgerechte Behandlung. Der Publikumsstelle ist Gelegenheit zu geben, zu
Programmbeschwerden nach Absatz 3 und sonstigen/Eingaben Stellung zu nehmen. Die
Intendantin oder der Intendant bertcksichtigt die 'Stellungnahme bei der Beantwortung.

(3) Programmbeschwerden, in denen die Verletzung von Programmgrundsatzen nach 8§ 3
behauptet wird, sind von der Intendantin oder dem Intendanten innerhalb eines Monats
schriftlich zu beantworten. In der Antwort ist auf die Beschwerdemdglichkeit nach Absatz 4
hinzuweisen.

(4) Ist der Beschwerdefiihrer mit der Antwort hach Absatz 2 nicht einverstanden oder hat
er innerhalb der Monatsfrist keine Antwort erhalten, so kann er sich mit seiner Beschwerde
unmittelbar an den Rundfunkrat wenden. Der Beschwerdefiihrer ist nach Behandlung
seiner Beschwerde durch den Rundfunkrat vom vorsitzfihrenden Mitglied Gber den
Ausgang des Verfahrens zu unterrichten.

(5) Soweit der Beschwerdefiihrer sich mit einer Beschwerde unmittelbar an den
Rundfunkrat oder dasvarsitzfuhrende Mitglied wendet, wird die Beschwerde der
Intendantin oder dem Intendanten zugeleitet. Das vorsitzfiihrende Mitglied teilt die Abgabe
dem Beschwerdefuhrer mit. Absatz 3 gilt entsprechend.

(6) Die Intendantin oder der Intendant berichtet dem Rundfunkrat zu jeder Sitzung tber
eingegangene Programmbeschwerden nach Absatz 3 und weitere wesentliche Eingaben
und deren Behandlung. Ebenso berichtet die Publikumsstelle. Die Berichte werden unter
Wabhrung der datenschutzrechtlichen Belange auf den Internetseiten der Anstalt
veroffentlicht.

(7) Das Nahere regelt die Satzung.
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§ 27
Gegendarstellungsrecht

(1) Die Anstalt ist verpflichtet, eine Gegendarstellung der Person, Gruppe oder Stelle zu
verbreiten, die durch eine von der Anstalt in einer Sendung verbreitete
Tatsachenbehauptung betroffen ist.

(2) Die Pflicht zur Verbreitung der Gegendarstellung besteht nicht, wenn

1. die Person, Gruppe oder Stelle kein berechtigtes Interesse an der Verbreitung hat,
oder

2. die Gegendarstellung inrem Umfang nach nicht angemgssen ist. Uberschreitet die
Gegendarstellung nicht den Umfang des beanstandeten Teils der Sendung, gilt sie
als angemessen.

(3) Die Gegendarstellung muss sich auf tatsdchliche Angaben beschranken und darf
keinen strafbaren Inhalt haben. Sie bedarf der Schriftform und muss von der Person,
Gruppe oder Stelle oder ihrem gesetzlichen Vertreter.unterzeichnet sein. Die Verbreitung
kann nur verlangt werden, wenn die Gegendarstellung unverziglich, spatestens innerhalb
von drei Monaten, der Anstalt zugeht. Die Gegendarstellung muss die beanstandete
Sendung und Tatsachenbehauptung bezeichnen.

(4) Die Gegendarstellung muss unverztglich.innerhalb des gleichen Programms wie die
beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen Tageszeit verbreitet werden.
Wenn dies nicht mdglich ist, muss die:Gegendarstellung innerhalb der gleichen
Programmsparte und zu einer gleichwertigen Sendezeit verbreitet werden. Die Verbreitung
erfolgt ohne Einschaltungen und, Weglassungen. Eine Erwiderung auf die verbreitete
Gegendarstellung muss sich auf tatsachliche Angaben beschranken.

(5) Wird eine Sendung zum beliebigen zeitlichen Empfang bereitgestellt, so ist die
Gegendarstellung fur die Dauer der Bereitstellung mit der Sendung zu verbinden. Wird die
Sendung nicht mehr bereitgestellt oder endet die Bereitstellung vor Ablauf eines Monats
nach Aufnahme der Gegendarstellung, so ist die Gegendarstellung an vergleichbarer
Stelle so lange bereitzustellen, wie die oder der Betroffene es verlangt, héchstens jedoch
einen Monat.

(6) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt unentgeltlich. Dies gilt nicht, wenn sich
die Gegendarstellung gegen eine Tatsachenbehauptung richtet, die in einer
Werbesendung verbreitet worden ist.
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(7) Fur die Durchsetzung des Anspruchs ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Auf das
Verfahren sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung tber das Verfahren auf Erlass
einer einstweiligen Verfigung entsprechend anzuwenden. Eine Gefahrdung des
Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren zur Hauptsache
findet nicht statt.

(8) Die Absatze 1 bis 7 gelten nicht fur wahrheitsgetreue Berichte tUber offentliche
Sitzungen des Europdaischen Parlamentes, der gesetzgebenden Organe des Bundes, der
Lander und der Vertretungen der Gemeinden und Gemeindeverbande, der Gerichte sowie
fur Sendungen nach § 28. Zu einer Gegendarstellung kann eine Gegendarstellung nicht
verlangt werden.

Abschnitt 5
Staatliche Befugnisse

§ 28
Verlautbarungsrecht

Die Anstalt hat auf Verlangen der Bundesregierung oder des Senats der Freien
Hansestadt Bremen unentgeltlich Gesetze und Vererdnungen sowie andere amtliche
Verlautbarungen durch Hoérfunk und Fernsehen zu verbreiten, soweit dies erforderlich ist,
um einer Gefahr fur die Allgemeinheit oder fur Menschenleben zu begegnen oder wenn
das Gesetz, die Verordnung oder die Verlautbarung nicht auf ordnungsgemafiem Wege
verkindet werden kann. Die Bundesregierung und der Senat der Freien Hansestadt
Bremen haben das Recht, den Zeitpunkt‘der Verbreitung zu bestimmen.

§29
Rechtsaufsicht

(1) Die Rechtsaufsicht Uber die'/Anstalt obliegt dem Senat der Freien Hansestadt Bremen.
Ihm sind die zur Wahrnehmung.dieser Aufgabe erforderlichen Auskinfte zu erteilen und
Einsicht in die Unterlagen zu gewahren.

(2) Die Rechtsaufsicht ist berechtigt, die Anstalt schriftlich auf MalRnahmen oder
Unterlassungen hinzuweisen, die dieses Gesetz oder die allgemeinen Rechtsvorschriften
verletzen, und sie aufzufordern, die Rechtsverletzung zu beseitigen.

(3) Wird die Rechtsverletzung nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben, weist
die Rechtsaufsicht die Anstalt an, auf deren Kosten innerhalb einer angemessenen Frist
im Einzelnen festgelegte MalRnahmen durchzuftihren.
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§30
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten, Ubergangsvorschriften

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkiindung in Kraft. Gleichzeitig tritt das
Radio-Bremen-Gesetz vom 23. Januar 2008 (Brem.GBI. S. 13 - 225-b-1), das zuletzt
durch Gesetz vom 1. April 2014 (Brem.GBI. S. 241) geandert worden ist, auRer Kraft.

(2) Fur die am 24. Marz 2016 laufenden Amtsperioden des Rundfunkrates und des
Verwaltungsrates sind die Vorschriften des Abschnittes 2 des Radio-Bremen-Gesetzes in
der am 23. Mérz 2016 geltenden Fassung bis zum Ende der jeweiligen Amtsperiode weiter
anzuwenden.

Seite 30 von 30


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/radio-bremen-gesetz-rbg-vom-22-maerz-2016-74991?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-RadioBRGBR2016pG2

	Radio-Bremen-Gesetz (RBG)
	Abschnitt 1Die Anstalt und ihr Programm
	§ 1 Rechtsform
	§ 2 Auftrag
	§ 3 Allgemeine Grundsätze
	§ 4 Angebote
	§ 5 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz
	§ 6 Aufzeichnungspflicht, Beweissicherung
	§ 7 Verantwortung

	Abschnitt 2Die Organe der Anstalt
	§ 8 Organe
	§ 9 Aufgaben des Rundfunkrats
	§ 10 Zusammensetzung des Rundfunkrats
	§ 11 Mitgliedschaft, persönliche Voraussetzungen
	§ 12 Wahl und Amtszeit der Mitglieder des Rundfunkrats
	§ 13 Arbeitsweise des Rundfunkrats
	§ 14 Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit des Verwaltungsrats
	§ 15 Aufgaben des Verwaltungsrats
	§ 16 Arbeitsweise des Verwaltungsrats
	§ 17 Veröffentlichung von Beanstandungen
	§ 18 Wahl und Abberufung der Intendantin oder des Intendanten und der Direktorinnen oder Direktoren
	§ 19 Aufgaben und Arbeitsweise der Intendantin oder des Intendanten sowie des Direktoriums
	§ 20 Organisationsplan und Entwicklungsbericht
	§ 21 Berufsgruppenvertretung
	§ 22 Personalvertretungsrecht

	Abschnitt 3Die Wirtschaft der Anstalt
	§ 23 Einnahmen
	§ 24 Kommerzielle Tätigkeiten
	§ 25 Jahresabschluss und Rechnungsprüfung

	Abschnitt 4Rechte Dritter
	§ 26 Eingaben
	§ 27 Gegendarstellungsrecht

	Abschnitt 5Staatliche Befugnisse
	§ 28 Verlautbarungsrecht
	§ 29 Rechtsaufsicht
	§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsvorschriften



